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11/04/09 - Entwicklungspolitik im Koalitionsvertrag

Nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages von CDU/CSU und FDP in der
vergangenen Woche, hat die Kampagnen- und Lobbyorganisation ONE eine erste
Analyse der Passagen zur Entwicklungszusammenarbeit vorgenommen.
	ONE bewertet die Orientierung an den Millennium-Entwicklungszielen als durchaus
positiv,  wobei die Erreichung des 0,7%-Ziels (= jedes UNO-Land hat sich
verpflichtet, bis maximal 2015 0,7% seines Bruttonationleinkommens in
Entwicklungshilfe zu investieren; Anm. d. Red.) zeitlich nicht fixiert wird. Darüber
hinaus soll die Effizienz und Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit
gesteigert werden; einen Schwerpunkt wird die bilaterale Zusammenarbeit bilden. 
	

Viel konkreter werden die Vorhaben der neuen Regierung im Koalitionsvertrag
allerdings nicht geschildert: Hier der einleitende Abschnitt über
Entwicklungszusammenarbeit, der m.E. sehr ambitioniert ? aber gleichermaßen
unspezifisch ? klingt. Konkrete, terminierte und messbare Ziele wurden nicht
vereinbart.
	

"8. Entwicklungszusammenarbeit 

In der Verfolgung der Ziele unserer Entwicklungspolitik kommen unsere Werte und
Interessen gleichermaßen zum Ausdruck. Dabei sind rechtsstaatliche
Mindeststandards und die Einhaltung der Menschenrechte zur berücksichtigen. 

Ziel der Entwicklungspolitik ist eine nachhaltige Bekämpfung von Armut und



Strukturdefiziten im Sinne der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen. Die
Stärkung guter Regierungsführung, der Eigenverantwortung und der
Selbsthilfekräfte in den Entwicklungsländern werden zentrale
Bestimmungselemente für unsere Entwicklungspolitik sein. Dies erfordert die
intensive Einbindung und Stärkung aller in der Entwicklungsarbeit Tätigen ?
insbesondere der Kirchen, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen ? wie auch
eine engere Kooperation mit der deutschen Privatwirtschaft. Den politischen
Stiftungen kommt dabei eine herausgehobene Funktion zu. 
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Unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" und dem Gesichtspunkt der
Ernährungssouveränität werden wir uns für ein nachhaltiges internationales
Engagement zur Stärkung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume in
Entwicklungsländern einsetzen.

Wir wollen die Wirksamkeit der Entwicklungspolitik steigern und sie durch eine
Schärfung des Profils, Akzentuierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, klare
nationale und internationale Arbeitsteilung nach den Prinzipien der Erklärung von
Paris, Steigerung der Kohärenz sowie durch eine effizientere Gestaltung der
bilateralen, multilateralen und europäischen Organisationsstrukturen und
Instrumente neu ausrichten.

Wir werden uns auf folgende Schlüsselsektoren konzentrieren: Gute
Regierungsführung, Bildung/Ausbildung, Gesundheit, ländliche Entwicklung, Klima-,
Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit
(Ausbau/Schutz des Privatsektors, z.B. mittels PPP, Mikrofinanzsystemen und
Infrastrukturförderung). Die bisherigen Zusagen Deutschlands für die Bewahrung
der biologischen Vielfalt und die Bekämpfung von Klimawandel und Hunger sollen
konsequent umgesetzt und auch künftig bedarfsgerecht gestaltet werden.

Wir werden im Kontext der europäischen und internationalen Arbeitsteilung in der
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) Deutschlands mit einer begrenzten
Zahl von Partnerländern zusammenarbeiten. Bei der flexiblen Anpassung werden
die Kriterien gute Regierungsführung, Bedürftigkeit, Signifikanz unserer Hilfe,



Gefahrenquellen und strategische Partnerschaft wichtige Gesichtspunkte sein.
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In der Zusammenarbeit mit fragilen und zerfallenden Staaten und Ländern mit
schlechter Regierungsführung wollen wir Konzepte entwickeln, um situationsgerecht
in ausgewählten Staaten Transformationsprozesse zu unterstützen. Krisen- und
Katastrophenvorsorge sollen übergreifend gestaltet werden.

Wir werden die Zusammenarbeit mit Schwellenländern zu Partnerschaften für eine
nachhaltige Gestaltung der Globalisierung in gegenseitiger Verantwortung
weiterentwickeln, insbesondere Dreieckskooperationen fördern. Wir werden uns vor
allem in Feldern hohen gemeinsamen Interesses, wie z.B. Rechtsstaatsförderung,
Umwelt- und Klimaschutz sowie Wissenschaftskooperation engagieren. Die
eingesetzten Instrumente sollen zu möglichst marktnahen Konditionen schrittweise
gegen Entgelt angeboten werden.

Wir werden uns für einen schnellen und entwicklungsorientierten Abschluss der
Welthandelsverhandlungen einsetzen, sowie den Abbau der Agrarsubventionen und
die Beendigung handelsverzerrender Fördermaßnahmen im Rahmen der
WTO-Verhandlungen, den Süd-Süd-Handel und regionale
Wirtschaftspartnerschaften fördern und durch Handelshilfen dazu beitragen, dass
Entwicklungsländer an der wirtschaftlichen Globalisierung Teil haben können.

Kredite werden wir insbesondere unter Berücksichtigung der Schuldentragfähigkeit
geben. Entschuldungen von Entwicklungsländern werden wir nur unter der
Voraussetzung einer transparenten Haushaltsführung, der Bekämpfung von
Korruption und Misswirtschaft sowie des Aufbaus einer soliden Wirtschaftsstruktur
und der Stärkung der Eigenfinanzierung der Entwicklungsländer gewähren. Wir
setzen uns zudem für die Implementierung einer internationalen Insolvenzordnung
ein." 

Weitere Passagen zur Struktur und Architektur der Entwicklungszusammenarbeit in



der aktuellen Legislaturperiode können im Volltext des Koalitionsvertrages
nachgelesen werden. Darüber hinaus auch Ziele und Pläne für die Bereiche
Menschenrechte, Friedenssicherung und internationale Weltwirtschaft.
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Der vollständige Koalitionsvertrag kann hier eingesehen werden:
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091024-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
	


